
Aufnahmeantrag 
 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei „Hannover-Community e.V.“ 
 
 
Name:      ______________________________________________________________________ 
  
 
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 
                 ______________________________________________________________________ 
 
                 ______________________________________________________________________ 
 
 
e-Mail-Adresse: ________________________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  ________________________________________________________________ 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
O Beitrag / 20,-- Euro jährlich 
 
O ermäßigter Beitrag / 10,-- Euro jährlich 
     (Arbeitslose, Wehr- und Zivildienstleistende, Schüler, Studenten und Auszubildende, allein Erziehende, 
      Schwerbehinderte und Rentner – Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen) 

 
zu überweisen auf Kto.Nr. 1923480, BLZ 250 905 00, Sparda-Bank Hannover 
 
Hinweis: Bei Eintritt ab 01.07. des Kalenderjahres wird jeweils nur der halbe Beitrag fällig. 
 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner oben gemachten 
Angaben und bestätige, dass ich über mein schriftliches 14-tägiges Widerrufsrecht gem. §§ 312, 355 
BGB belehrt worden bin. Die Frist beginnt mit dem heutigen Tag. 
 
 
 
__________________________________ 
Datum und Unterschrift des Antragsstellers 
 
 
 

 

 
 

Hiermit bestätigen wir die Aufnahme des o. a. Mitglieds und geben dem Aufnahmeantrag statt. 
 
 
Datum, Unterschrift: 
 
 
____________________________    ______________________________ 
Vorstandsmitglied       Vorstandsmitglied 
 
 
 

Hannover–Community e.V. 
Postfach 81 04 49, 30504 Hannover 



§ 312 BGB Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche 
Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss der Verbraucher 
 
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung, 
 
2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch im Interesse des 
Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder 
 
3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich 
zugänglicher Verkehrsflächen bestimmt worden ist (Haustürgeschäft),  
 
steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dem Verbraucher kann anstelle des 
Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher 
und dem Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine 
ständige Verbindung aufrechterhalten werden soll. 
 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen 
des § 357 Abs.1 und 3 hinweisen. 
 
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer Vorschriften nicht bei 
Versicherungsverträgen 
oder wenn 
 
1. Im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Abschluss des 
Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden sind oder 
2. Die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 
40 Euro nicht übersteigt oder 
3. Die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar beurkundet worden ist. 
 
 
§ 355 BGB Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist 
er an seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn 
er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform 
oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unternehmer zu 
erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung 
über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch 
Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf 
den Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 
Wird die Belehrung nach Vertragsschluss mitgeteilt, beträgt die Frist abweichend von Absatz 1 Satz 2 
einen Monat. 
 
Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher 
auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft 
die Beweislast den Unternehmer. 
 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss. Bei der Lieferung von 
Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 
erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufs-
recht belehrt worden ist, bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der 
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 


